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I Anlass 
 

Anfang 2015 wurde das Interimsverfahren vom Normenausschuss Akustik, Lärmminderung 

und Schwingungstechnik (NALS) im VDI und DIN „Dokumentation zur Schallausbreitung“ be-

kanntgegeben. Damit wurde ein Verfahren zur Berechnung von Schallimmissionen durch 

Windkraftanlagen (WKA) mit einer Nabenhöhe ab ca. 60 m zur Verfügung gestellt. Wesentli-

che Merkmale sind: Die Dämpfungseffekte durch die Bodenbeschaffenheit sind auf -3 dB 

festgeschrieben, die meteorologische Korrektur bleibt unberücksichtigt und die Luftabsorp-

tion ist zukünftig frequenzselektiv zu berechnen. Die Expertenempfehlung führte zu einer 

Überarbeitung der Hinweise der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI). 

Diese wurden von der LAI im September 2017 zur Anwendung empfohlen, im November 

2017 von der Umweltministerkonferenz zur Kenntnis genommen und anschließend von der 

LAI veröffentlicht. Somit konnten die LAI Hinweise in den Bundesländern per Erlass einge-

führt werden. In Schleswig-Holstein wurden die Hinweise im Januar 2018 (Az. V649-

4911/2018 vom 31.01.2018) eingeführt. Gleichzeitig wurde vorgegeben, dass zukünftig nicht 

nur im Genehmigungsverfahren der Beurteilungspegel unter der Berücksichtigung des obe-

ren Vertrauensbereiches zu ermitteln ist, sondern auch im Rahmen der Überwachung. Weil 

nicht auszuschließen war, dass somit bereits durch vorhandene WKA die Immissionsricht-

werte (IRW) in der Nachtzeit überschritten sein könnten, wurde im selben Erlass verfügt, 

dass alle WKA im Land Schleswig-Holstein zu überprüfen sind (AltWKA). Das erforderliche 

Überwachungskonzept wurde per Erlass im Juli 2018 eingeführt und legte fest, dass im Ja-

nuar 2019 mit einem Zwischenbericht über den Stand der Umsetzung des Überwachungs-

konzepts dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisie-

rung des Landes Schleswig-Holstein (MELUND) zu berichten ist.  

Der Zwischenbericht enthält eine Darstellung der Vorgehensweise des LLUR und stellt die 

bisherigen Ergebnisse der Überprüfungen sowie die geplanten Maßnahmen dar. Auch wertet 

der Bericht die gemachten Erfahrungen aus und listet die Erkenntnisse des LLUR auf. 

 

II Vorgehensweise LLUR 
 

Mit der Umsetzung des Überwachungskonzeptes AltWKA sollen anhand der vorhandenen 

Daten, wie beispielsweise auch vorliegende Messgutachten von Schallleistungspegelvermes-

sungen von WKA, mit der Beurteilungsmethode der LAI Hinweise in Verbindung mit der 

Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) geprüft werden, ob durch die WKA 

an den am stärksten betroffenen Wohnhäusern im Außenbereich oder auch in einem Wohn-

gebiet Schallimmissionen verursacht werden, die oberhalb der jeweiligen Immissionsricht-

werte liegen und Anlass zu weiterem behördlichen Handeln geben. 
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In einem ersten Schritt wurde untersucht, welche WKA und welche Immissionsorte per se zu 

berücksichtigen sind. In Regionen mit vielen WKA ist es nicht ausreichend, wenn nur ein 

Windpark unabhängig von dem benachbarten Windpark betrachtet wird. Bei der gemeinsa-

men Berücksichtigung mehrerer Windparks, die teilweise auch über Gemeindegrenzen hin-

weg betrachtet worden sind, wurden diese in Windparkkomplexen zusammengefasst. Für 

eine sinnvolle Gesamtbetrachtung von WKA und Immissionsorten wurden hilfsweise auch 

die Schallprognosegutachten aus den Genehmigungsunterlagen verwendet. 

Als Immissionsort wurde nach TA Lärm der maßgebliche Immissionsort berücksichtigt. Nach 

Ziffer 2.3 der TA Lärm also der Ort, an dem eine Überschreitung der IRW am ehesten zu er-

warten ist. Bei Windfarmen wurden in der Regel mehrere nächstgelegene Wohnhäuser in 

verschiedenen Richtungen im Randbereich des Windparks untersucht und, sofern im Ein-

wirkbereich der WKA vorhanden, auch Wohngebiete, die in einem Bebauungsplan ausgewie-

sen wurden. Unberücksichtigt blieben Wohnhäuser, deren Bewohner keine Nachbarn im 

Sinne des BImSchG sind, sondern zum Kreis der Betreiber zu zählen sind. 

Bezüglich der Berechnungsmethode wird auf die Dokumentation Anhang A „Darstellung der 

im Zusammenhang mit dem Überwachungskonzept erforderlich anzuwendenden Berech-

nungsalgorithmen bei der Schallausbreitung und der Bildung eines Beurteilungspegels für ei-

nen untersuchten Immissionsort“ des Überwachungskonzeptes AltWKA verwiesen. 

Sofern eine Überschreitung nach Abzug des Messabschlags festgestellt worden ist (siehe Be-

gründung III.1), wurden die gemessenen Schallleistungspegel verwendet und die Immission-

sorte genauer betrachtet. 

Verblieb auch nach der genaueren Betrachtung eine Überschreitung des IRW, wurden die 

einzeln von jeder WKA verursachten Schallimmissionsanteile näher betrachtet. Mit dem Be-

treiber der WKA, der die größten Schallimmissionsanteile verursacht, wurden Besprechungs-

termine vereinbart, um Maßnahmen zu besprechen. Entsprechend dem Verursacherprinzip 

sollte der größte Verursacher auch den größten Anteil an den erforderlichen Maßnahmen 

tragen.  

Sollte ein Betreiber von WKA Maßnahmen, die das LLUR für erforderlich hält, nicht umset-

zen, prüft das LLUR deren Anordnung nach § 17 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG).  

 

III Ergebnisse / Stand der Überprüfungen 
 

Die bisherigen Überprüfungen von WKA in Schleswig-Holstein mit Stand Januar 2019 haben 

die nachfolgenden Ergebnisse ergeben. Zunächst folgt die Darstellung eines Gesamtergeb-

nisses von allen Überprüfungen, danach Darstellungen getrennt nach Regionen bzw. Kreisen. 
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Weil die Anzahl der Windkraftanlagen und die Windkraftanlagendichte zwischen West- und 

Ostküste und auch in der Nord-Süd-Verteilung unterschiedlich ausfallen, erscheint eine diffe-

renzierte Darstellung der Ergebnisse der Altanlagenüberwachung nach Regionen sinnvoll. 

In den folgenden Tabellen werden Wohngebiete und Mischgebiete aufgeführt. Unter dem 

Begriff Mischgebiete sind auch Dorfgebiete und Wohnnutzungen im unbeplanten Außenbe-

reich erfasst. Für diese Gebiete sind dieselben Immissionsrichtwerte (IRW) heranzuziehen. 

Bei den Wohngebieten ist je nach Einzelfall der IRW für ein allgemeines Wohngebiet (40 

dB(A) in der Nacht) oder der IRW für ein reines Wohngebiet (35 dB(A) in der Nacht) berück-

sichtigt worden. 

Die Anzahl der festgestellten Überschreitungen an Immissionsorten im Verhältnis zu der Ge-

samtanzahl der betrachteten Immissionsorte beinhaltet keine verwertbare Information, da 

die Anzahl der insgesamt untersuchten Immissionsorte beliebig hoch sein könnte und damit 

jede Aussagekraft verliert. Mehr Aussagekraft hat das Verhältnis der Anzahl von Überschrei-

tungen zu der Anzahl von WKA. Direkt im Anschluss jeder Tabelle ist deshalb die Anzahl von 

Überschreitungen pro 100 WKA dargestellt. 

Die Höhe der Überschreitung lag dabei in der Regel zwischen 1 bis 2 dB. 

 

III.1 Ergebnisse landesweit 
 

Das Überwachungskonzept des LLUR zum Umgang mit AltWKA behandelt Sachverhalte, de-

nen bestandskräftig gewordene immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbescheide zu-

grunde liegen. Dabei werden nicht Prognosen für eine geplante WKA erstellt, sondern beste-

hende WKA überwacht. Um gegenüber dem Betreiber einer WKA, der eine bestandskräftige 

Genehmigung besitzt, nachträglich reduzierend in den Betrieb eingreifen zu können, hat das 

LLUR zu prüfen, ob eine nachträgliche Anordnung nach dem BImSchG zu erlassen ist. Dabei 

ist die Verhältnismäßigkeit zu prüfen.  

Das LLUR beurteilt im Rahmen der Überwachung im konkreten Einzelfall die maßgeblichen 

Immissionsorte daher auf Basis gutachterlich durchgeführter Emissionsmessungen und einer 

ergänzend durchgeführten Schallausbreitungsberechnung gemäß den LAI-Hinweisen (in Ver-

bindung mit dem Anhang A.3.4 der TA Lärm).  

Für alle Anlagen im Anwendungsbereich der TA Lärm ist nach Ziffer 6.9 TA Lärm bei der 

Überwachung durch Messung - ein um 3 dB(A) verminderter Beurteilungspegel zum Ver-

gleich mit den maßgeblichen Immissionsrichtwerten heranzuziehen. Wenn trotzdem eine 

Überschreitung des Immissionsrichtwertes festgestellt wird, ist eine wesentliche Grundlage 
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für behördliches Handeln gegeben - unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des 

Einzelfalls.  

Landesweit sind unter diesen rechtlichen und fachlichen Rahmenbedingungen bisher die Ein-

wirkungen von 2.583 WKA an insgesamt 1.949 Immissionsorten (IO) untersucht worden. 

Überschreitungen sind an 121 Immissionsorten festgestellt worden.  

 

Gesamt Schleswig-Holstein  
 

Gebietsart Immissionsorte überwachte WKA 

 Anzahl IRW  
eingehalten  

Anzahl IRW  
überschritten  

Anzahl  

Wohngebiet 198 33 
 

Mischgebiet 1630 88 

∑ 1828 121 2583 

Tabelle 1 

Durchschnittlich kam es im Land Schleswig-Holstein bislang pro 100 WKA zu ca. 5 Über-

schreitungen der zulässigen Beurteilungspegel. 

 

III.2 Teilergebnisse aus den Regionen 
 

III.2.1 Regionaldezernat 75  

 

Kreise Rendsburg-Eckernförde, Plön, Ostholstein und die Städte Kiel und Neu-
münster 

 
Gebietsart Immissionsorte überwachte WKA 

 Anzahl IRW  
eingehalten  

Anzahl IRW  
überschritten  

Anzahl  

Wohngebiet 90 12 
 

Mischgebiet 354 34 

∑ 444 46 424 

Tabelle 2 
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Insgesamt kam es in der Region zu ca. 11 Überschreitungen pro 100 WKA. 

 

III.2.2 Regionaldezernat 76 

 

Kreise Segeberg, Stormarn, Herzogtum Lauenburg und die Stadt Lübeck  
 

Gebietsart Immissionsorte überwachte WKA 
 Anzahl IRW eingehalten Anzahl IRW überschritten  Anzahl  

Wohngebiet 15 0 
 

Mischgebiet 59 0 

∑ 74 0 209 

Tabelle 3 

 

Überschreitungen sind an keinem der untersuchten Immissionsorte festgestellt worden. Zu-

sätzlich sind auch 3 Immissionsorte in Gewerbegebieten überprüft worden. 

 

III.2.3 Regionaldezernat 77 

 

Kreise Steinburg, Dithmarschen und Pinneberg  
 

Gebietsart Immissionsorte überwachte WKA 
 Anzahl IRW eingehalten Anzahl IRW überschritten  Anzahl  

Wohngebiet 64 10 

 

Mischgebiet 927 35 

∑ 991 45 1284 

Tabelle 4 

 

Insgesamt kam es in der Region zu ca. 4 Überschreitungen pro 100 WKA. 
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III.2.4 Regionaldezernat 78  

 

Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland und Stadt Flensburg  
 

Gebietsart Immissionsorte überwachte WKA 
 Anzahl IRW eingehalten Anzahl IRW überschritten Anzahl  

Wohngebiet 29 11 

 

Mischgebiet 290 19 

∑ 319 30 666 

Tabelle 5 

 

Insgesamt kam es in der Region zu ca. 5 Überschreitungen pro 100 WKA.  

 

III.2.5 Vergleich der Regionen 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Ergebnisse der Regionen in der gleichen Größenord-

nung liegen. Abweichungen sind durch den jeweiligen Bearbeitungsstand zu begründen. 

Die Ergebnisse der Region Nord mit 5 Überschreitungen pro 100 WKA entsprechen dem Lan-

desdurchschnitt. 

Die Region Ostholstein liegt bei der Anzahl der Überschreitungen pro 100 WKA über dem 

Landesdurchschnitt. Die betroffenen Windgebiete sind tendenziell mit älteren WKA belegt. 

Bei diesen Windfeldern sind Repoweringvorhaben geplant oder beantragt. Die Lärmsanie-

rung wird im Rahmen des Repowering erfolgen. 

Bei der Region Südost sind bei der Überprüfung keine Überschreitungen festgestellt worden. 

Typisch für die Region sind Windflächen mit einer kleineren Anzahl von WKA, die sowohl 

größere Abstände zueinander aufweisen als auch größere Abstände zu wohngenutzten Ge-

bäuden. Des Weiteren sind bei einem Windpark vorsorglich nach Inbetriebnahme Serrations 

installiert worden. In einem weiteren Windpark wurde die mögliche Überschreitung durch 
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einen Sicherheitsaufschlag von 2 dB kompensiert, weil diese Betriebsweise zum Zeitpunkt 

der Genehmigung noch nicht vermessen war. 

 

Die Überschreitungen in der Region Südwest liegen geringfügig unter dem Landesdurch-

schnitt. Viele WKA sind ohne Serrations genehmigt worden, aber mit Serrations in Betrieb 

gegangen. Die nachgemessenen Schallleistungspegel lagen deutlich unterhalb der per Ge-

nehmigung festgelegten Schallleistungspegel. Bei den nächstliegenden Wohnhäusern han-

delte es sich oft um Betreiberwohnhäuser. 

 

IV Maßnahmen 
 

Bei einer ermittelten Überschreitung des IRW sind Maßnahmen zu prüfen und wahrschein-

lich erforderlich. Im Wesentlichen kommt in solchen Fällen die Reduzierung des Schallleis-

tungspegels (LWA) als Emissionspegel in Betracht. Erreicht werden kann dies durch eine Redu-

zierung von Leistung und Rotordrehzahl. Da der Rotorflügel als Hauptverursacher der Schal-

lemission einer WKA gilt, kann auch eine bauliche Veränderung (sog. Serrations) zu einer Re-

duktion des Emissionspegels führen. 

Kann der Schallleistungspegel durch die Reduzierung von Leistung und Drehzahl gesenkt 

werden, muss diese Betriebsweise sichergestellt werden. Dazu muss nicht zwingend eine Än-

derungsgenehmigung erteilt werden. Der Betreiber kann auch durch eine Verzichtserklärung 

gegenüber der Genehmigungsbehörde auf den ursprünglich genehmigten Schallleistungspe-

gel verzichten und sich verpflichten, zukünftig den zur Einhaltung der IRW erforderlichen 

niedrigeren Pegel einzuhalten. 

Maßnahmen zur Änderung der Betriebsweise, wie die Leistungs- und Drehzahlreduktion o-

der die Abschaltung bei bestimmten Wetterbedingungen, werden in der Regel nur für die 

Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr angeordnet. Da die IRW für Tags um 15 dB höher liegen, 

werden diese i.d.R nicht überschritten, so dass die Maßnahmen i.d.R. nur für den Nachtbe-

trieb erforderlich sind. 

Die Prüfung von möglichen konkreten Maßnahmen bei den bisher betrachteten Windparks 

ist noch nicht abgeschlossen. 

Bisher wird gemäß der folgenden Übersicht von den Betreibern überwiegend die Möglichkeit 

genutzt, dass der genehmigte Schallleistungspegel auf einen Schallleistungspegel reduziert 

wird, den die WKA im Rahmen der Nachmessung auch sicher einhalten kann. Die Reduktion 

liegt in der Regel in der Größenordnung von 1 dB.  
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Zusammenfassung der bisher durchgeführten und geplanten Maßnahmen 

 Freiwillige 
Umsetzung / 
Anzeige gem. 
§ 15 BImSchG 
sofort um-
setzbar 

Umsetzung durch Ge-
nehmigungsverfahren 
gem. § 16 BImSchG 
mittelfristig umsetzbar 

Umsetzung erst 
durch § 17 BIm-
SchG Anordnung 
möglich 
Bei Klagen in der 
Regel erst län-
gerfristig um-
setzbar 

Sicherstellen eines niedrigeren LWA als 
genehmigt: 
A) Die WKA hält gegenüber dem geneh-
migten LWA laut Messung einen niedrige-
ren LWA ein. Sicherstellung durch Ver-
zichtserklärung. 
B) Die WKA kann laut Messung einen 
niedrigeren LWA mit weniger Leistung 
und bei niedrigerer Drehzahl einhalten. 
Sicherstellung durch Verzichtserklärung 
 

34 --- --- 

C) A und B können auch angeordnet wer-
den, wenn der Betreiber keine Verzichts-
erklärung abgibt. 

--- --- 0 

Immissionsmessung,  
aufgrund umgebungsbedingter individu-
eller Rahmenbedingungen 

2 --- --- 

Montage von Serrations oder Verände-
rungen von anderen Komponenten 0 0 0 

Nachtabschaltung,  
ggfs. erst bei höheren Windgeschwindig-
keiten 

0 --- (1) 
in Vorbereitung 

 

Die Schallminderung durch Serrations kann einen Betrag bis zu 3 dB erreichen. Aufgrund der 

Kosten wird diese Maßnahme erst dann umgesetzt, wenn mit anderen Maßnahmen eine 

Nachtabschaltung nicht mehr verhindert werden kann.  

In der Regel wird bei der Überwachung von WKA mit Emissionsmessungen und anschließen-

der Ausbreitungsberechnung die Lärmbelastung am Immissionsort beurteilt. Die Möglich-

keit, mit einer Immissionsmessung den Nachweis zur Richtwerteinhaltung zu führen, wurde 

nur in wenigen Einzelfällen erwogen. Die Immissionsmessungen sind mit messtechnischen 

Schwierigkeiten verbunden, nach wie vor aufwendig und es kann auch nicht sicher davon 

ausgegangen werden, dass der Nachweis gelingen wird. Ergebnisse hierzu liegen hier daher 

noch nicht vor. 
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Eine Anordnung nach § 17 BImSchG war bisher im Rahmen der Ermessensausübung nicht er-

forderlich, da die Betreiber alle seitens der Behörde für notwendig und erforderlich gehalte-

nen Maßnahmen freiwillig umgesetzt haben.  

Als andere/weitere Maßnahme wurde in fünf Fällen eine Detailprognose durch einen Sach-

verständigen unter Berücksichtigung von individuellen Bedingungen am Immissionsort 

durchgeführt. Als individuelle Umgebungsbedingungen können u. a. die Schallschattenef-

fekte durch Gebäudekomplexe oder auch unterschiedlich schützenswerte Raumnutzungen 

Berücksichtigung finden. 

 

V Erste Erfahrungen/Auswertung 
 

Aufgrund der Überprüfung von rund 2.600 WKA in Schleswig-Holstein konnten folgende vor-

läufige Erfahrungen gemacht worden: 

 Grundsätzlich hat sich die im Überwachungskonzept festgelegte Prioritätenfolge bei 

der Überprüfung als sachgerecht erwiesen und hat sich daher bewährt.  

 

 Die ermittelten größten Überschreitungen werden eher bei älteren und kleineren WKA 

ermittelt. Dabei ist der Anteil der ehemals zu berücksichtigenden Bodendämpfung bei 

WKA mit kleinerer Nabenhöhe größer als bei Großwindkraftanlagen mit Gesamthöhe 

von beispielsweise 150 m.  

 

 Es sind landesweit noch Emissionsmessungen durchzuführen, mit denen der genehmi-

gungskonforme Betrieb nachzuweisen ist. Immissionsmessungen dauern aufgrund der 

fehlenden Kapazitäten von bekanntgegebenen Messstellen und der notwendigen Wet-

terbedingungen lange. Bis dato liegen daher noch keine Gutachten über Immissions-

messungen vor. 

 

 Überschreitungen von Immissionsrichtwerten korreliert häufig nicht mit der Wahrneh-

mung Betroffener. Die subjektive Einschätzung der individuell Betroffenen ist daher 

kein sicheres Indiz für eine Überschreitung bzw. die damit verbundene erhebliche Be-

lästigung. Das entspricht auch der Erfahrung des LLUR bei Lärmproblemen, die von an-

deren gewerblichen Quellen verursacht werden. 
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VI Erkenntnisse für das LLUR 
 

Im Rahmen dieses Zwischenberichtes ergeben sich folgende Erkenntnisse: 

 Aufgrund der sehr unterschiedlichen Bearbeitungstiefen ist abschließend betrachtet 

ein Vergleich der Regionen noch zu früh. 

 

 Unter Kapitel V wurde bereits angeführt, dass eher bei älteren WKA Maßnahmen ge-

fordert werden müssen. Dabei handelt es sich um WKA, die teilweise noch nach dem 

Baurecht und nicht nach dem BImSchG genehmigt wurden. Es zeigte sich zudem, dass 

Betreiberwechsel nicht angezeigt wurden und deshalb zusätzliche Recherchen notwen-

dig wurden. 

 

 Das Überwachungskonzept wird weiterhin stringent fortgesetzt. Die rechnerische 

Überprüfung der WKA könnte möglicherweise in den nächsten 1 ½ Jahren abgeschlos-

sen sein. Die Umsetzung der Maßnahmen wird jedoch noch deutlich über den genann-

ten Zeitraum hinausgehen. 

 

 Das LLUR wird hinsichtlich der fehlenden und notwendigen Emissionsmessungen wei-

terhin an die Betreiber mit der Forderung herantreten, diese möglichst zeitnah durch-

zuführen und bei der Genehmigungsbehörde einzureichen. Dabei sind der damit ver-

bundene zeitliche Aufwand und die begrenzten Ressourcen bei den Messinstituten 

und Sachverständigen zu berücksichtigen. 

 

 Die Überprüfung von bestehenden WKA bei Beschwerden und in laufenden Genehmi-

gungsverfahren werden weiter vorrangig bearbeitet. Nur dann ist gewährleistet, dass 

den Beschwerden zeitnah abgeholfen werden kann bzw. keine weiteren Sanierungs-

fälle verursacht werden. Zudem können durch Genehmigungen neuer Anlagen (z.B. 

Repowering) bestehende Konfliktfälle aufgelöst werden, da Neuanlagen nur genehmigt 

und betrieben werden dürfen, wenn an den maßgebenden Immissionsorten die zuläs-

sigen Werte eingehalten werden. 

 

 Es ist mit behördlichen Anordnungen nach § 17 BImSchG zu rechnen.  

 

 Aktuell wird die Rechtmäßigkeit des Erlasses zur Einführung der LAI-Hinweise zum 

Schallimmissionsschutz bei WKA im Rahmen im Rahmen eines Normenkontrollverfah-

rens gerichtlich überprüft. 


